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1. Einleitung
Mit der Einführung des SGB VIII wurde in 
§ 34 dieses Buches auch der Begriff „sons-
tige betreute Wohnform“ geprägt. Ge-
meint sind Hilfe- und Betreuungsformen, 
bei denen insbesondere Verselbstständi-
gungsprozesse für Jugendliche im Vor-
dergrund stehen. Eine verringerte Be-
treuungsintensität erfordert von den 
Jugendlichen ein hohes Maß an Eigen-
verantwortung. Schutzbedürfnis und 
Aufsichtspflicht gelten für alle jungen 
Menschen unter 18 Jahren. Der Gesetz-
geber geht dabei von einem besonderen 
Schutzbedürfnis von Jugendlichen unter 
16 Jahren aus. Das Leben in einer sonsti-
gen betreuten Wohnform – Betreutes Ju-
gendwohnen oder Jugendwohngemein-
schaft – ist deshalb für Jugendliche ab 16 
Jahren vorgesehen. 

Betreutes Jugendwohnen als Eingliede-
rungshilfe nach § 35a SGB VIII soll auch 
seelisch behinderten – oder von einer 
solchen Behinderung bedrohten jungen 
Menschen – die aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichen. Dies er-
fordert eine für diesen Personenkreis ent-
sprechende konzeptionelle Rahmung.

In der Praxis hat sich der Begriff „Betreu-
tes Jugendwohnen“ als Hilfe in einer sons-
tigen betreuten Wohnform nach §§ 27, 34 
SGB VIII und als Hilfe für junge Volljähri-
ge nach § 41 SGB VIII durchgesetzt. Es ist 
ein individuelles Hilfeangebot, welches 
die Entwicklung des Jugendlichen zu ei-
ner gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
fördert und auf ein selbstständiges Le-
ben durch die Verbindung von Alltagser-
leben mit pädagogischer und therapeuti-
scher Begleitung vorbereitet. Die jungen 
Menschen werden in Fragen der Schu-
le, Ausbildung und Beschäftigung sowie 
der allgemeinen Lebensführung inklusi-
ve des selbstständigen Wohnens beraten 
und unterstützt. Ergänzendes Ziel des Be-
treuten Jugendwohnens ist es, einen Mei-
lenstein für einen Schulabschluss bezie-
hungsweise eine berufliche Eingliederung 
zu setzen. 

Jugendliche können in unterschiedlichen 
Hilfeformen wohnen und betreut werden. 
Dieses Grundlagenpapier soll zur Diffe-
renzierung der rechtlichen und fachlichen 
Richtlinien beitragen.
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2.1 Betreutes Jugendwohnen als 
Einzelwohnen 

Wenn die folgenden Kriterien zutreffen, 
handelt es sich um ein (klassisches) Be-
treutes Jugendwohnen im Sinne einer 
sonstigen betreuten Wohnform nach § 34 
SGB VIII:

• Räume, in denen Betreutes Jugend-
wohnen angeboten wird, werden vom 
Träger angemietet oder sind im Eigen-
tum des Trägers. Nach Beendigung der 
Hilfe ist in der Regel der Auszug des 
Jugendlichen aus der Wohnung vorge-
sehen.

• Der/die Jugendliche soll das selbststän-
dige Wohnen lernen: Wohnen, Versor-
gung und Betreuung sind konzeptio-
nell aufeinander bezogene und nicht 
trennbare Bestandteile des Betreuten 
Jugendwohnens. 

• Das Betreute Jugendwohnen ist für Ju-
gendliche ab 16 Jahren möglich.

• Die Leistungen zum Unterhalt gemäß 
§ 39 SGB VIII sind Bestandteil der Hilfe.

• Das Angebot fällt leistungsrechtlich un-
ter die §§ 78 a-g SGB VIII1. 

• Die Betreuung wird durch Fachkräf-
te gemäß § 21 Abs. 1 LKJHG durchge-
führt.

• Zu Beginn der Hilfegewährung muss 
der Betreuungsumfang für die Ertei-
lung der Betriebserlaubnis pro Jugend-
lichem 0,25 VK (Betreuungsschlüs-
sel 1,0 VK : 4 Plätze) betragen2. Eine 

1 Abschluss von Leistungs- ,Qualitätsentwick-
lungs- und Entgeltvereinbarung laut Rahmen-
vertrag Baden-Württemberg

2 vgl. Grundlagenpapier „Voraussetzungen zur 
Erteilung einer Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII“, S. 6 (Stand Juni 2014)

Reduzierung der Betreuungszeiten 
– entsprechend des Fortschrittes der 
Persönlichkeitsentwicklung und der ei-
genverantwortlichen Lebensführung – 
ist im Verlauf der Hilfegewährung die 
Regel.

• Außerhalb der direkten Betreuungszeit 
ist eine Rufbereitschaft rund um die 
Uhr sicherzustellen.

• Die konkrete Betreuung wird im indi-
viduellen Hilfeplanverfahren nach § 36 
SGB VIII festgelegt.

• Eine Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII ist erforderlich.

• Sofern die Hilfe unterhalb eines Be-
treuungsumfangs von 0,25 VK pro Ju-
gendlichem (Betreuungsschlüssel 1,0 
VK : 4 Plätze) beginnt, hat das Ange-
bot ambulanten Charakter und wird 
ausschließlich in der Verantwortung 
des fallzuständigen Jugendamtes be-
ziehungsweise der Personensorgebe-
rechtigten durchgeführt. Hierfür ist 
keine Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII erforderlich. 

2.2 Betreutes Jugendwohnen als 
Einzelwohnen – Verselbstständi-
gung im Sozialraum

Der Träger mietet die Wohnung mit dem 
Ziel an, dass der Jugendliche diese nach 
Beendigung der Hilfe übernimmt und sich 
somit im bestehenden Sozialraum verste-
tigen kann (im Gegensatz zu Punkt 2.1). 
Die Wohnungsübernahme ist Zielformu-
lierung in der Hilfeplanung.

Der Träger schafft den Platz und den 
Wohnraum zwar nur für diesen Jugendli-
chen, es ist aber dennoch eine Betriebs-

2. Kriterien für Betreutes Jugendwohnen 
als sonstige betreute Wohnform gemäß  
§ 34 SGB VIII 
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erlaubnis gemäß § 45 SGB VIII erforder-
lich. 

Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes 
von Minderjährigen ist zu beachten, dass 
sonstige betreute Wohnformen eine insti-
tutionelle Betreuung der Minderjährigen 
außerhalb des unmittelbaren elterlichen 
Verantwortungsbereichs darstellen. Die 
Sicherstellung des Wohls der Jugendli-
chen liegt in den Händen des Trägers. Das 
Wohnen in dieser Form der sonstigen be-
treuten Wohnform ist für Jugendliche ab 
16 Jahren möglich. Des Weiteren gelten 
die Kriterien unter 2.1. 

Keine Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII ist erforderlich, wenn die Per-
sonensorgeberechtigten den Wohnraum 
anmieten, da die Voraussetzungen für 
Betreutes Jugendwohnen gemäß § 34 
SGB VIII nicht erfüllt sind.

2.3 Es wohnen mehrere Jugendliche 
in einer Wohnung – „akkumuliertes“ 
betreutes Einzelwohnen 

Wohnen mehrere Jugendliche in einer 
Wohnung und liegt der Schwerpunkt der 
Betreuung in der individuellen Förde-

rung des Jugendlichen zur Verselbststän-
digung, handelt es sich um sogenanntes 
„akkumuliertes“ betreutes Einzelwohnen. 
Dies bedeutet, dass der Gruppenaspekt 
eine untergeordnete Rolle spielt. Die Ju-
gendlichen werden zwar in einer Woh-
nung betreut, aber außer der gemeinsa-
men Nutzung bestimmter Räume (Bad, 
WC, Küche) gibt es keine gemeinsamen 
Betreuungsinhalte. Der Schwerpunkt liegt 
also auf der „individuellen Wohnerfah-
rung“.

Um den Charakter des Einzelwohnens in 
einer Wohnung mit anderen Jugendli-
chen zu gewährleisten, sollten im Sinne 
einer individuellen Förderung der in der 
Wohnung lebenden Jugendlichen in der 
Regel nicht mehr als drei Jugendliche be-
treut werden. 

Das Wohnen in dieser Form der sonsti-
gen betreuten Wohnform ist für Jugend-
liche ab 16 Jahren möglich. Der Träger ist 
Mieter oder Eigentümer der Wohnung. 
Die Jugendlichen wechseln nach der Hilfe 
in andere Wohnungen. Des Weiteren gel-
ten die Kriterien unter 2.1. Eine Betriebs-
erlaubnis gemäß § 45 SGB VIII ist erfor-
derlich. 
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Werden junge Menschen in einer Woh-
nung als Gemeinschaft (sonstige betreu-
te Wohnform in Gruppen) betreut, dann 
spielt der Gruppenaspekt bei der Hilfe-
gewährung für diese Jugendlichen eine 
zentrale Rolle. Es handelt sich um eine so-
genannte Jugendwohngemeinschaft. Ne-
ben den Einzelzimmern ist ein gemein-
schaftlich nutzbarer Aufenthaltsraum 
vorzusehen. Das Wohnen in dieser Form 
der sonstigen betreuten Wohnform ist für 
Jugendliche ab 16 Jahren möglich. Es sol-
len in der Regel drei bis maximal vier Ju-
gendliche in einer Gemeinschaft betreut 
werden. Hierfür sind mindestens 1,0 VK3 
für die Betreuung vorzuhalten. Es emp-
fiehlt sich, diese auf mehrere Fachkräfte 
aufzuteilen, um die Vertretung im Urlaub 
beziehungsweise im Krankheitsfall sicher-
stellen zu können.

3 vgl. Grundlagenpapier „Voraussetzungen zur 
Erteilung einer Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII“, S. 6 (Stand Juni 2014)

Der Träger ist Mieter oder Eigentümer der 
Wohnung. Die Jugendlichen wechseln 
nach der Hilfe in andere Wohnungen. 
Eine Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII ist erforderlich. 

Weitere Kriterien – wie unter 2.1 bereits 
ausgeführt – sind:

• Die Leistungen zum Unterhalt gemäß 
§ 39 SGB VIII sind Bestandteil der Hilfe.

• Das Angebot fällt leistungsrechtlich un-
ter die §§ 78 a-g SGB VIII.

• Die Betreuung wird durch Fachkräfte 
gemäß § 21 LKJHG durchgeführt.

• Außerhalb der direkten Betreuungszeit 
ist eine Rufbereitschaft rund um die 
Uhr sicherzustellen.

3. Kriterien für Jugendwohngemeinschaften  
als sonstige betreute Wohnform gemäß  
§ 34 SGB VIII 
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4. Tabellarische Übersicht über Wohnformen 
und Betriebserlaubnispflicht
Wohnform Betriebserlaubnispflicht

vgl. 2.1 (Klassisches) Betreutes 
Jugendwohnen als Einzelwoh-
nen

Ziel: lernen, selbstständiges zu 
wohnen und zu leben; Wohnen, 
Versorgung, Lernen und Be-
treuung sind konzeptionell auf-
einander bezogen 

• Träger ist Mieter oder Eigentümer der Wohnung. 
• Träger schafft Plätze
• Altersuntergrenze 16 Jahre
• Rufbereitschaft
• Zu Beginn der Hilfegewährung muss der Betreu-

ungsumfang für die Erteilung der Betriebserlaub-
nis 0,25 VK4 pro Jugendlichem betragen. 
• Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII erfor-

derlich
         ---------------------------------------------------------
• Sofern die Hilfe unterhalb eines Betreuungsum-

fangs von 0,25 VK pro Jugendlichem beginnt, hat 
das Angebot ambulanten Charakter  und wird 
ausschließlich in der Verantwortung des fallzu-
ständigen Jugendamtes beziehungsweise der 
Personensorgeberechtigten durchgeführt.
• Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII nicht 

erforderlich

vgl. 2.2 Betreutes Jugendwohnen 
als Einzelwohnen – Verselbst-
ständigung im Sozialraum

--------------------------------------------

• Der Träger mietet die Wohnung mit dem Ziel an, 
dass der Jugendliche diese nach Beendigung der 
Hilfe übernimmt und sich somit im bestehenden 
Sozialraum verstetigen kann.

• Die Wohnungsübernahme ist Zielformulierung in 
der Hilfeplanung.

• Der Träger der Einrichtung schafft den Platz und 
den Wohnraum zwar nur für diesen Jugendli-
chen, aber: unter dem Gesichtspunkt des Schut-
zes von Minderjährigen ist zu beachten, dass 
sonstige betreute Wohnformen eine institutio-
nelle Betreuung der Minderjährigen außerhalb 
des unmittelbaren elterlichen Verantwortungs-
bereichs darstellen. Die Sicherstellung des Wohls 
der Jugendlichen liegt in den Händen des Trä-
gers.

• Altersuntergrenze 16 Jahre
• Des Weiteren gelten die Kriterien unter 2.1.

• Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII erfor-
derlich

-------------------------------------------------------------------

4 vgl. Grundlagenpapier „Voraussetzungen zur Erteilung einer 
Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII“, S. 6 (Stand Juni 2014)



8

Grundlagenpapier

Wohnform Betriebserlaubnispflicht

Personensorgeberechtigte mie-
ten den Wohnraum an

•              Mieten die Personensorgeberechtigten den 
Wohnraum an, sind die Voraussetzungen für Be-
treutes Jugendwohnen gemäß § 34 SGB VIII nicht 
erfüllt.
• Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII nicht 

erforderlich

vgl. 2.3 Es wohnen mehrere Ju-
gendliche in einer Wohnung – 
„akkumuliertes  betreutes Einzel-
wohnen“

• Gruppenaspekt spielt keine Rolle
• Träger ist Mieter oder Eigentümer der Wohnung.
• Träger schafft Plätze (in der Regel maximal drei 

Jugendliche in einer Wohnung)
• Rufbereitschaft
• Altersuntergrenze 16 Jahre
• Des Weiteren gelten die Kriterien unter 2.1.

• Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII erfor-
derlich

vgl. 3. Kriterien für Jugendwohn-
gemeinschaften als sonstige be-
treute Wohn form gemäß § 34 
SGB VIII

• Gruppenaspekt spielt große Rolle
• Träger ist Mieter oder Besitzer der Wohnung.
• Träger schafft Plätze (in der Regel drei bis maxi-

mal vier Jugendliche pro Gemeinschaft)
• Altersuntergrenze 16 Jahre
• Hierfür sind mindestens 1,0 VK5 für die Betreuung 

vorzuhalten. Es empfiehlt sich, diese auf mehrere 
Fachkräfte aufzuteilen, um die Vertretung im Ur-
laub beziehungsweise im Krankheitsfall sicher-
stellen zu können.

• Rufbereitschaft
• Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII erfor-

derlich 

5 vgl. Grundlagenpapier „Voraussetzungen zur Erteilung einer 
Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII“, S. 6 (Stand Juni 2014)
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